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Rosinenpicken

Vorteile der Bilateralen Abkommen für die EU: 
Wo die EU Rosinen gepickt hat

Die EU-Propagandamaschinerie, unter fleissiger Mithilfe der hiesigen Presse, wirft der 
Schweiz dauernd „Rosinenpicken“ vor. Das ist im Grundsatz schon einmal eine Beleidi-
gung der Verhandlungsführer der EU bei den damaligen Verhandlungen. Sie sind nicht 
auf  den Kopf  gefallen und haben für die EU genau so viele Vorteile herausgeholt wie die 
Schweizer. Sonst hätten die EU-Entscheidungsträger die Bilateralen gar nie genehmigt. 

Wenn die EU findet, die „Bilateralen“ seien von ihren eigenen Beamten nicht gut genug 
ausgehandelt worden, kann sie ja versuchen, Einstimmigkeit unter allen EU-Mitgliedstaa-
ten zu erreichen, um die Bilateralen zu kündigen. Sie muss dann allerdings in Kauf  neh-
men, dass nur noch die für Wirtschaft und Wissenschaft erforderlichen EU-Personen in 
die Schweiz einwandern können und der japanische Mathematiker vor dem bulgarischen 
Hilfsarbeiter den Vorrang hat. Der Export von schweizerischen Sozialleistungen könnte 
auf  das tiefere EU-Kostenniveau angepasst werden und die Schweiz müssten sich die in 
der EU einbezahlten Versicherungszeiten der EU-Einwanderer nicht mehr anrechnen las-
sen. Am Gotthard könnten unter Entlastung der Schweizerischen Transporteure über die 
Autosteuern endlich Vollkosten deckende Gebühren für die 70 %  EU-Fahrzeuge verlangt 
werden. Die EU kann die 320‘000 eigenen Grenzgänger und die Schweizer Einkaufstou-
risten an der Grenze zwei Mal täglich gründlich kontrollieren, die dazu nötige Infrastruk-
tur schaffen und Grenzbeamten einstellen. Sie kann Zölle auf  Emmentaler erheben und 
zusehen, wie auch französische und italienische Käse- und Weinspezialitäten kompliziert 
verzollt und verteuert werden. Mangels Polizeizusammenarbeit könnten sich die Verbre-
cher in der Schweiz aufhalten und ihre Betrügereien und anderen Verbrechen in der EU 
von hier aus koordinieren. Die ca. 120 Milliarden schweren Exporte der EU in die Schweiz 
könnten komplizierteren Zulassungsbedingungen unterstellt werden. Und zu guter letzt 
müssten die in der Schweiz wohnhaften pensionierten EU-Beamten endlich ihre Steuern 
in der Schweiz bezahlen.
Wer sucht, könnte noch mehr finden, auch Rosinen, welche die Schweiz gepickt hat. 
Womit wir beim 

Wesen des Bilateralen Weges wären:
 

Klare Verträge, in denen beide Parteien Rosinen gepickt haben
und die nur im gegenseitigen Einverständnis abgeändert werden können.

Diesen Bilateralen Weg zerstören wir mit dem Rahmenabkommen.
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